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Unsere Ausnahme in der Oessentlichkeit.
Mag auch der frohe Wagemut, die gute Zuversicht und die Ueberzeugung, einer

guten Sache zu dienen, noch so fest sein, man tut den ersten Schritt in die
Oeffentlichkeit doch immer mit einem gewissen Bangen und in der gespannten Erwartung;
Was wird die Welt dazu sagen? Unser Vertrauen, dafz, was aus innerster
Ueberzeugung und reinem Willen geschieht, sich allen Schwierigkeiten zum Trotz schließlich
durchsetzen musz, hat sich bis heute als vollauf berechtigt ermiesen. Unsere
Aufnahme in der Oeffentlichkeit mar eine durchaus freundliche, ja stellenweise herzliche.
Die zahlreichen in der schweizerischen Presse über uns erschienenen Stimmen legen
Zeugnis dafür ab, Zeugnis dafür legen auch die vielen zustimmenden Zuschriften
ab, die wir erhalten haben und wofür mir ihren Verfassern an dieser Stelle unsern
Dank aussprechen. Als äuszerst wohltuend haben mir auch empfunden, dasz man
uns dort, wo sich die Ansichten nicht mit den unsern decken, mit Achtung
begegnet ist und, sofern man Kritik an uns geübt hat, die Kritik eine sachliche war.
Die geringen Ausnahmen sind so nebensächlicher Natur, daß es genügt, sie zu
erwähnen, ohne daß darauf eingetreten zu werden braucht. Der Berner Korrespondent
der „Tribune de Gensve" meldete unser Erscheinen seinem Blatte als ein „Wiedcr-
crscheinen der pangermanistischen Stimmen im Sturm". Diese der Erfindungsgabe des
betr, Korrespondenten Ehre machende Meldung fand von der „Tribune de Geneve"
aus den — nicht ungewohnten — Weg in den Amsterdamer „Telegraaf" und die
Londoner „Times", wobei bei der Uebersetzung der schon reichlich unsinnige Te.rt
der „Tribune de Geneve" noch um einiges unsinniger wurde, (Nach der Londoner
„Times" wären wir die miedererschienene „pangermanistische Zeitschrift Stimmen
im Sturm", deren „gegen den Völkerbund gerichtete Politik (?)" bei uns keine
Aenderung erfahren habe,) — Merkwürdig berührt eine Notiz im „Journal de

Gensve", in welcher u, a, der Aufsatz von Prof. Stutz als eine Abhandlung „über
die Schweiz in der Geschichte und Wissenschaft des Deutschen Reiches (6« >'em/)i>e

ällsWävg)", anstatt des deutschen Rechtes bezeichnet wird. Sollte diese
„Uebersetzung" nicht zufällig sein, was man aus der ganzen Tendenz der Meldung fast
schließen mutz, dann könnte man darin allerdings nur einen zwar nicht ganz
ungewöhnlichen, aber nichtsdestoweniger höchst unverantwortlichen und bedauernswerten

Versuch irreführender Berichterstattung erblicken. — In der „National-
Zeitung" hat sich Samuel Zurlinden in einer längeren Ausführung kritisch mit
uns beschäftigt. Wir erachten es nicht als notwendig, seinen Ausführungen etwas
hinzuzufügen. — Der Kuriosität halber sei auch noch ermähnt, daß ein bekannter
Basler Aristokrat und Unioersitäts-Professor für Rechtswissenschaft seinen Bildungsgrad

glaubte durch Beschmierung des ihm zur Einsicht übersandten Heftes
dokumentieren zu müssen.

Das alles aber ist unwesentlich. Die herzliche Begrüßung von Seiten der
Gleichgesinnten und die von den anders Gesinnten bezeugte Achtung sind uns der
Beweis und die Bestätigung, daß wir uns auf dem rechten Wege befinden. Sie
sind uns zugleich der schönste Entgelt für die aufgewendete Mühe und die nicht
immer leichte Arbeit des Anfangs und geben uns den heitern Mut und die frohe
Kraft, das Begonnene entschlossen und folgerichtig weiterzuführen.
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